
Anlage A zur V/0244/2019 
Kurzüberblick 

Zustimmung des Rates der Stadt Münster zur öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen der 
Stadt Münster und den Münsterlandkreise über die Übertragung der Zuständigkeit für die Verga-
be von Linienverkehren. 
 

 

Ziele/Teilziele/Zielerreichung 

Die Stadt Münster und die Kreise sind als öffentliche Aufgabenträger gemäß § 3 Abs. 1 ÖPNVG 
NRW für die Planung, Organisation und Ausgestaltung des ÖPNV innerhalb ihrer Gebietsgrenzen 
zuständig. 
 
 
 

 

Finanzierung 

Produktgruppe: 1202 Verkehrsplanung 

Auswirkungen auf den Ergebnisplan  Ja X Nein   

Auswirkungen auf den Finanzplan  Ja X Nein   

Im beschlossenen (Nachtrags-)Haushaltsplan JJJJ enthalten?  Ja  Nein  teilw. 

Belastungen in zukünftigen HH-Jahren?  Ja X Nein   

Bereits veranschlagt?  Ja X Nein   

 

 

Pflichtigkeitsgrad 

Die Maßnahme/Leistung ist X vollständig 
pflichtig 

 überwiegend 
pflichtig 

 überwiegend 
freiwillig 

 vollständig frei-
willig 

 

 

Unmittelbare, grundsätzliche Relevanz für Querschnittsthemen 
(Demographie, Gleichstellung, Inklusion, Klimaschutz, Migration) 

:/. 
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